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Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Schwarzwasser bei Lipsa“ 

Vom 13. März  2002 

Auf Grund des § 21 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes  vom 25. Juni 1992 
(GVBl. I S. 208), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 18. Dezember 1997 (GVBl. I S. 124), verordnet der Mi
nister für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung: 

§ 1 
Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichnete Fläche im Landkreis Oberspree-
wald-Lausitz wird als Naturschutzgebiet festgesetzt. Das 
Naturschutzgebiet trägt die Bezeichnung „Schwarzwasser bei 
Lipsa“. 

§ 2 
Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 26 Hektar. 
Es umfasst folgende Flächen in den Fluren 1 und 2 der Gemar
kung Hermsdorf, Ortsteil Lipsa: 

Flur 1 Flurstücke 1-5, 7-13, 15, 19, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 
32, 33, 36, 38-44, 46, 47, 49-54, 56, 57, 59, 60, 62
64, 66-70, 72; 
Schwarzwasser: 6, 14, 16-18, 20, 22, 23, 26, 29, 
31, 34, 37, 45, 55, 61, 65, 71; 
Weg: 35, 48, 58; 

Flur 2 Flurstücke 190, 191/1, 192 jeweils anteilig nördlich 
des Schwarzwassers. 

Eine Kartenskizze ist der Verordnung zur Orientierung als An
lage beigefügt. 

(2) Die Grenzen des Naturschutzgebietes sind in einer Über-
sichtskarte im Maßstab 1 : 10 000 sowie in Flurkarten mit un
unterbrochener Linie dargestellt; als Grenze gilt der innere 
Rand dieser Linie. Maßgeblich ist die Einzeichnung in den 
Flurkarten. 

(3) Die Karten können beim Ministerium für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg, 
oberste Naturschutzbehörde, in Potsdam sowie beim Land
kreis Oberspreewald-Lausitz, untere Naturschutzbehörde, von 
jedermann während der Dienstzeiten kostenlos eingesehen 
werden. 

§ 3 
Schutzzweck 

Schutzzweck des Naturschutzgebietes ist die Erhaltung und 

Entwicklung eines komplexen Feuchtgebietes, das durch den 
weitgehend naturnahen Lauf des Fließgewässers „Schwarzwas
ser“, temporär mit Wasser gefüllte Altwässer und Teichreste, 
Röhrichtbestände, Feuchtheidebereiche, Feuchtwiesen sowie 
naturnahe Waldkomplexe geprägt ist. 

(1) Schutzzweck des Naturschutzgebietes ist 

1.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Lebens
raum wild lebender Pflanzenarten, darunter zahlreicher 
nach § 20a Abs. 1 Nr. 7 und 8 des Bundesnaturschutzgeset
zes besonders geschützter Pflanzenarten, insbesondere von 
Sumpf-Calla, Rundblättrigem Sonnentau, Lungen-Enzian, 
gelber Teichrose sowie als Lebensraum von seltenen, vom 
Aussterben bedrohten Pflanzengesellschaften, insbesonde
re von Wasserpflanzengesellschaften, Röhrichten, Stauden
säumen, Grünlandgesellschaften, Bruchwäldern und 
grundwasserbeeinflussten Eichenmischwäldern; 

2.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Lebens
raum wild lebender Tierarten, darunter zahlreicher nach 
§ 20a Abs. 1 Nr. 7 und 8 des Bundesnaturschutzgesetzes 
besonders und streng geschützter Tierarten, beispielsweise 
Kiebitz, Drosselrohrsänger, Iltis, Zauneidechse, Rotbauch
unke, Moorfrosch, als Brut- und Nahrungsgebiet bestands
bedrohter Groß-, Wat- und Singvogelarten sowie als Rück
zugsgebiet für an aquatische Lebensräume gebundene Am
phibien und Säuger; 

3. 	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als wesent
licher Teil des überregionalen Biotopverbundes zwischen 
der Schwarzwasserniederung, dem Teichgebiet Kroppen 
Frauendorf und der Königsbrücker Heide; 

4.	 die Erhaltung der Lebensgemeinschaften des komplexen 
Feuchtgebietes aus wissenschaftlichen Gründen der Be
obachtung und Erforschung. 

(2) Die Unterschutzstellung dient der Erhaltung und Entwick-
lung 

1.	 von Erlen- und Eschenwäldern an Fließgewässern als prio
ritärer Lebensraumtyp nach Anhang I der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere 
und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7), zuletzt geändert 
durch Richtlinie 97/62/EG vom 27. Oktober 1997 (ABl. 
EG Nr. L 305 S. 42) - Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie; 

2.	 von Unterwasservegetation in Fließgewässern der Ebene 
und kleinflächigen Übergangs- und Schwingrasenmooren 
als Lebensraumtypen nach Anhang I der Fauna-Flora-Ha-
bitat-Richtlinie; 

3.	 der Habitate und Populationen von Hirschkäfer, Grüner 
Keiljungfer, Elbebiber, Fischotter und Großem Mausohr 
als Tierarten nach Anhang II der Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie einschließlich ihrer für Fortpflanzung, Ernäh
rung, Überwinterung wichtigen Lebensräume und ihrer 
Wanderkorridore. 
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§ 4 
Verbote 

(1) Vorbehaltlich der in § 5 dieser Verordnung zulässigen 
Handlungen sind in dem Naturschutzgebiet gemäß § 21 Abs. 2 
Satz 1 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes alle Hand
lungen verboten, die das Gebiet, seinen Naturhaushalt oder 
einzelne seiner Bestandteile zerstören, beschädigen, verändern 
oder nachhaltig stören können. 

(2) Es ist insbesondere verboten: 

1.	 bauliche Anlagen zu errichten oder wesentlich zu verän
dern, auch wenn dies keiner öffentlich-rechtlichen Zulas
sung bedarf; 

2.	 Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtungen 
anzulegen, Leitungen zu verlegen oder solche Anlagen zu 
verändern; 

3.	 Plakate, Werbeanlagen, Bild- oder Schrifttafeln aufzustel
len oder anzubringen; 

4.	 Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenauto
maten aufzustellen; 

5.	 die Bodengestalt zu verändern, die Böden zu verfestigen, 
zu versiegeln oder zu verunreinigen; 

6.	 die Art oder den Umfang der bisherigen Grundstücksnut
zung zu ändern; 

7.	 zu lagern, zu zelten, Wohnwagen aufzustellen, Feuer zu 
verursachen oder eine Brandgefahr herbeizuführen; 

8.	 die Ruhe der Natur durch Lärm zu stören; 

9.	 das Gebiet außerhalb der Wege zu betreten; 

10. außerhalb der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten 
Straßen und Wege, der nach öffentlichem Straßenrecht 
oder auf Grund des § 20 Abs. 3 des Landeswaldgesetzes 
gekennzeichneten Reitwege zu reiten; 

11. mit Fahrzeugen außerhalb der für den öffentlichen Verkehr 
gewidmeten Straßen und Wege zu fahren oder Kraftfahr
zeuge dort abzustellen, zu warten oder zu pflegen; 

12. zu baden; 

13. zu angeln; 

14. Wasserfahrzeuge aller Art zu benutzen; 

15. Modellsport oder ferngesteuerte Geräte zu betreiben oder 
feste Einrichtungen dafür bereitzuhalten; 

16. Hunde frei laufen zu lassen; 

17. Entwässerungsmaßnahmen über den bisherigen Umfang 
hinaus durchzuführen, Gewässer jeder Art entgegen dem 

Schutzzweck zu verändern oder in anderer Weise den Was
serhaushalt des Gebietes zu beeinträchtigen; 

18. Schmutzwasser, Gülle, Dünger, Gärfutter oder Klär
schlamm auszubringen, einzuleiten, zu lagern oder abzula
gern; die §§ 4 und 5 der Klärschlammverordnung bleiben 
unberührt; 

19. Abfälle oder sonstige Gegenstände zu lagern oder abzula
gern oder sich ihrer in sonstiger Weise zu entledigen; 

20. Fische oder Wasservögel zu füttern; 

21. Tiere auszusetzen oder Pflanzen anzusiedeln; 

22. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beun
ruhigen, zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Ent
wicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstät
ten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zer
stören; 

23. wild lebende Pflanzen oder ihre Teile oder Entwicklungs
formen abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzurei
ßen, auszugraben, zu beschädigen oder zu vernichten; 

24. Pflanzenschutzmittel jeder Art anzuwenden; 

25. Wiesen oder Weiden oder sonstiges Grünland umzubre
chen oder neu anzusäen. 

§ 5 
Zulässige Handlungen 

(1) Ausgenommen von den Verboten des § 4 bleiben folgende 
Handlungen: 

1.	 die im Sinne des § 11 Abs. 2 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes ordnungsgemäße landwirtschaftliche 
Bodennutzung mit der Maßgabe, dass 

a)	 Grünland als Wiese oder Weide mit einer Besatzdichte 
von maximal 1,4 Großvieheinheiten (GVE) im Jahres
mittel oder dem entsprechenden Äquivalent an Dünger 
genutzt wird, ohne chemisch-synthetischen Stickstoff 
einzusetzen, 

b)	 die Nutzung des Grünlandes nicht vor dem 16. Juni ei
nes jeden Jahres erfolgt, 

c)	 die Uferbereiche des Fließgewässers  „Schwarzwasser“ 
in einem Abstand von 2 Metern von der Mittelwasserli
nie nicht zu beweiden sind und die Aufstellung von 
Viehtränken in diesem Bereich verboten bleibt, 

d)	 im Übrigen die Verbote des § 4 Abs. 2 Nr. 18, 24 und 
25 gelten; 

2.	 die im Sinne des § 11 Abs. 3 des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes ordnungsgemäße forstwirtschaftliche 
Bodennutzung mit der Maßgabe, dass 
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a)	 die in § 3 Abs. 1 genannte Waldgesellschaft „Erlen
und Eschenwälder an Fließgewässern“ zu erhalten ist,  

b)	 die an der aktuellen potenziellen natürlichen Vegetation 
orientierte Baumartenzusammensetzung und Struktur 
zu erhalten ist, 

c)	 Kahlschläge für die in § 3 Abs. 1 genannte Waldgesell
schaft „Erlen- und Eschenwälder an Fließgewässern“ 
sowie im Abstand von 30 Metern von der Mittelwasser
linie des Fließgewässers „Schwarzwasser“ verboten 
sind; darüber hinaus sind Kahlschläge nur bis zu einer 
Größe von 0,5 Hektar zulässig, 

d)	 das Verbot des § 4 Abs. 2 Nr. 24 gilt; 

3. 	 die rechtmäßige Ausübung der Jagd mit der Maßgabe, dass 
die Jagd in der Zeit vom 15. März bis 30. Juni eines Jahres 
vorrangig vom Ansitz erfolgt. 

Im Übrigen bleibt die Anlage von Kirrungen, Wildäckern 
und Ansaatwildwiesen verboten; 

4.	 die im Sinne des § 11 Abs. 4 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 des 
Fischereigesetzes für das Land Brandenburg ordnungsge
mäße fischereiwirtschaftliche Flächennutzung mit der 
Maßgabe, dass 

a)	 Fanggeräte und Fangmittel so einzusetzen oder auszu
statten sind, dass ein Einschwimmen und eine Gefähr
dung des Fischotters weitgehend ausgeschlossen ist, 

b)	 die Elektrofischerei nur im Einvernehmen zwischen 
der unteren Naturschutzbehörde und der unteren Fi
schereibehörde erfolgt, 

c)	 § 4 Abs. 2 Nr. 20 gilt, 

d)	 das Aussetzen fremdländischer Fischarten verboten ist, 

e)	 kraftstoffgetriebene Wasserfahrzeuge verboten sind; 

5.	 die sonstigen bei In-Kraft-Treten dieser Verordnung auf 
Grund behördlicher Einzelfallentscheidung rechtmäßig 
ausgeübten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen 
Art und im bisherigen Umfang; 

6.	 die im Sinne des § 10 des Brandenburgischen Straßenge
setzes ordnungsgemäße Unterhaltung der dem öffentlichen 
Verkehr gewidmeten Straßen und Wege, die im Sinne des 
§ 78 des Brandenburgischen Wassergesetzes ordnungsge
mäße Unterhaltung der Gewässer und die ordnungsgemäße 
Unterhaltung sonstiger rechtmäßig bestehender Anlagen 
jeweils im Einvernehmen mit der unteren Naturschutzbe
hörde; 

7.	 Maßnahmen zur Untersuchung von Altlastenverdachtsflä
chen und Verdachtsflächen sowie Maßnahmen der Altlas

tensanierung und der Sanierung schädlicher Bodenverän
derungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz sowie Maß
nahmen der Munitionsräumung im Einvernehmen mit der 
unteren Naturschutzbehörde; 

8.	 Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von 
der zuständigen Naturschutzbehörde angeordnet worden 
sind; 

9.	 behördlich angeordnete oder zugelassene Beschilderungen, 
soweit sie auf den Schutzzweck des Gebiets hinweisen oder 
als hoheitliche Kennzeichnungen, Orts- oder Verkehrshin
weise, Wegemarkierungen oder Warntafeln dienen; 

10. Maßnahmen, die der Abwehr einer unmittelbar drohenden 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dienen. 
Die untere Naturschutzbehörde ist über die getroffenen 
Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten. Sie kann nach
träglich ergänzende Anordnungen zur Vereinbarkeit mit 
dem Schutzzweck treffen.   

(2) Die in § 4 für das Betreten und Befahren des Naturschutz
gebietes enthaltenen Einschränkungen gelten nicht für die 
Dienstkräfte der Naturschutzbehörden, die zuständigen Natur
schutzhelfer und sonstige von den Naturschutzbehörden beauf
tragte Personen sowie für Dienstkräfte und beauftragte Perso
nen anderer zuständiger Behörden und Einrichtungen, soweit 
diese in Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben handeln. 
Der Genehmigungsvorbehalt nach § 19 Abs. 3 Satz 2 des Lan
deswaldgesetzes bleibt unberührt. 

§ 6 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Es werden folgende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen be
nannt: 

1. 	 Auskolkungen und Uferabbrüche sollen belassen werden. 
Der alte, mäandrierende Bachlauf soll, soweit möglich, in 
das Fließgewässersystem des Schwarzwassers einbezogen 
werden. 

2. 	 Vorfluter mit ihren Strandlingsgesellschaften sollen bei na
turverträglicher Unterhaltung und unter Verzicht weiterer 
Sohlvertiefungen oder sonstiger Ausbaumaßnahmen erhal
ten werden. 

3.	 Die Kiefernbestände sollen zu standortgerechten Kiefern-
Eichen- beziehungsweise Birken-Stieleichen-Beständen 
entwickelt werden. 

§ 7 
Befreiungen 

Von den Verboten dieser Verordnung kann die oberste Natur
schutzbehörde auf Antrag gemäß § 72 des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren. 
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§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätz
lich oder fahrlässig den Vorschriften des § 4 zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 74 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes mit einer Geldbuße bis 
zu 51 129,19 Euro (in Worten: einundfünfzigtausendeinhundert
neunundzwanzig Euro, neunzehn Cent) geahndet werden. 

§ 9 
Verhältnis zu anderen 

naturschutzrechtlichen Bestimmungen 

(1) Die Aufstellung einer Behandlungsrichtlinie zur Ausfüh
rung der in dieser Verordnung festgelegten Schutz-, Pflege
und Entwicklungsmaßnahmen und zur Verwirklichung des 
Schutzzwecks sowie die Duldung von Maßnahmen des Natur
schutzes und der Landschaftspflege richten sich nach den 
§§ 29 und 68 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes. 

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gehen anderen natur
schutzrechtlichen Schutzgebietsausweisungen im Bereich des 
in § 2 genannten Gebietes vor. 

(3) Soweit diese Verordnung keine weiter gehenden Vorschrif
ten enthält, bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte 
Teile von Natur und Landschaft (§§ 31 bis 36 des Branden

burgischen Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die 
Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten (§§ 20 bis 26b des 
Bundesnaturschutzgesetzes, §§ 37 bis 43 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes) unberührt. 

§ 10 
Geltendmachen von Rechtsmängeln 

Eine Verletzung von Vorschriften des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes oder anderer Rechtsvorschriften kann gegen 
diese Verordnung nur innerhalb von zwei Jahren nach ihrer Ver
kündung geltend gemacht werden (§ 47 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 
Nr. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung in Verbindung mit § 4 
Abs. 1 des Brandenburgischen Verwaltungsgerichtsgesetzes). 

§ 11 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2002 in Kraft. 

Potsdam, den 13. März 2002 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

Wolfgang Birthler 
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Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Görlsdorfer Wald“ 

Vom 25. März 2002 

Auf Grund des § 21 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 25. Juni 1992 
(GVBl. I S. 208), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Geset
zes vom 18. Dezember 1997 (GVBl. I S. 124), verordnet der 
Minister für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumord
nung: 

§ 1 
Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichnete Fläche im Landkreis Dahme-
Spreewald wird als Naturschutzgebiet festgesetzt. Das Natur
schutzgebiet trägt die Bezeichnung „Görlsdorfer Wald“. 

§ 2 
Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 194 Hektar. 
Es umfasst Flächen in folgenden Fluren der Gemarkungen: 

Gemeinde Gemarkung Flur 

Heideblick Beesdau Flur 1; 
Görlsdorf Görlsdorf Flur 4; 
Görlsdorf Wanninchen Flur 1. 

Eine Kartenskizze ist dieser Verordnung zur Orientierung als 
Anlage beigefügt. 

(2) Die Grenze des Naturschutzgebietes ist in einer topografi
schen Karte im Maßstab 1 : 10 000 und in Flurkarten mit un
unterbrochener Linie eingetragen; als Grenze gilt der innere 
Rand dieser Linie. Zur Orientierung ist dieser Verordnung zu
sätzlich eine Flurstücksliste als Anlage beigefügt. Maßgeblich 
ist die Einzeichnung in den Flurkarten. 

(3) Die Verordnung mit Karten kann beim Ministerium für 
Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes 
Brandenburg, oberste Naturschutzbehörde, in Potsdam sowie 
beim Landkreis Dahme-Spreewald, untere Naturschutzbehör
de, von jedermann während der Dienstzeiten kostenlos einge
sehen werden. 

§ 3 
Schutzzweck 

(1) Schutzzweck des Naturschutzgebietes ist 

1.	 die Erhaltung und Entwicklung als Lebensraum wild le
bender Pflanzengesellschaften, insbesondere von naturna
hem Grünland und Waldgesellschaften einschließlich der 
Alteichenbestände; 

2.	 die Erhaltung und Entwicklung als Lebensraum wild le
bender, in ihrem Bestand bedrohter Tierarten, insbesondere 
verschiedener Amphibien-, Vogel- und Fledermausarten; 

3.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Rückzugs
raum und potenzielles Wiederausbreitungszentrum der 
nach § 20a Abs. 1 Nr. 7 und 8 des Bundesnaturschutzgeset
zes besonders und streng geschützten Tierarten, beispiels
weise Fledermäusen (Chiroptera), Neuntöter (Lanius collu
rio), Kranich (Grus grus), Ortolan (Emberiza hortulana), 
Bergmolch (Triturus alpestris); 

4.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Ausgangs
punkt für die Wiederbesiedlung der Bergbaufolgeflächen 
mit Pflanzen- und Tierarten, insbesondere Amphibien und 
Reptilien; 

5.	 die Erhaltung der Vielfalt, besonderen Eigenart und her
vorragenden Schönheit eines Landschaftsausschnittes des 
Calau-Luckauer Beckens, das geprägt ist durch den mo
saikartigen Wechsel unterschiedlicher Waldgesellschaften 
und Grünlandbereiche; 

6.	 die Erhaltung und Wiederherstellung der Still- und Fließ
gewässer des regionalen Biotopverbundes zwischen dem 
Berstetal und den Bergbaufolgelandschaften. 

(2) Die Unterschutzstellung dient der Erhaltung und Entwick-
lung 

1. 	 von Unterwasservegetationen in Fließgewässern der Ebe
ne, feuchten Hochstaudenfluren und Sternmieren-Eichen-
Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum) als Lebensraum
typen nach Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG des Rates 
vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens
räume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. 
EG Nr. L 206 S. 7), zuletzt geändert durch Richtlinie 
97/62/EG vom 27. Oktober 1997 (ABl. EG Nr. L 305 
S. 42) - Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie; 

2.	 von Erlen- und Eschenwäldern an Fließgewässern (Alnion 
glutinoso-incanae) als prioritäre Lebensraumtypen nach 
Anhang I der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie; 

3.	 von Fischotter (Lutra lutra), Mopsfledermaus (Barbastella 
barbastellus) und Kamm-Molch (Triturus cristatus) als 
Tierarten nach Anhang II der Fauna-Flora-Habitat-Richtli-
nie, einschließlich ihrer für Fortpflanzung, Ernährung, Wan
derung und Überwinterung wichtigen Lebensräume; 

4.	 des Eremits (Osmodera eremita) als prioritäre Tierart nach 
Anhang II der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie einschließ
lich ihrer für Fortpflanzung, Ernährung, Wanderung und 
Überwinterung wichtigen Lebensräume. 

§ 4 
Verbote 

(1) Vorbehaltlich der nach § 5 zulässigen Handlungen sind in 
dem Naturschutzgebiet gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 des Branden



264 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II – Nr. 13 vom 4. Juni 2002 

burgischen Naturschutzgesetzes alle Handlungen verboten, die 
das Gebiet, seinen Naturhaushalt oder einzelne seiner Bestand
teile zerstören, beschädigen, verändern oder nachhaltig stören 
können. 

(2) Es ist insbesondere verboten: 

1.	 bauliche Anlagen zu errichten oder wesentlich zu verän
dern, auch wenn dies keiner öffentlich-rechtlichen Zulas
sung bedarf; 

2. 	 Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtungen 
sowie Leitungen  anzulegen, zu verlegen oder zu verän
dern; 

3.	 Plakate, Werbeanlagen, Bild- oder Schrifttafeln aufzustel
len oder anzubringen; 

4.	 Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenauto
maten aufzustellen; 

5.	 die Bodengestalt zu verändern, Böden zu verfestigen, zu 
versiegeln oder zu verunreinigen; 

6.	 die Art oder den Umfang der bisherigen Grundstücksnut
zung zu ändern; 

7.	 zu lagern, zu zelten, Wohnwagen aufzustellen, Feuer zu 
verursachen oder eine Brandgefahr herbeizuführen; 

8.	 die Ruhe der Natur durch Lärm zu stören; 

9.	 das Gebiet außerhalb der Wege zu betreten; 

10. außerhalb der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten 
Straßen und Wege, der nach öffentlichem Straßenrecht 
oder auf Grund des § 20 Abs. 3 des Landeswaldgesetzes 
gekennzeichneten Reitwege zu reiten; 

11. mit Fahrzeugen außerhalb der für den öffentlichen Verkehr 
gewidmeten Straßen und Wege zu fahren oder Fahrzeuge 
dort abzustellen, zu warten oder zu pflegen; 

12. zu baden; 

13. Wasserfahrzeuge aller Art zu benutzen; 

14. Modellsport oder ferngesteuerte Modelle zu betreiben oder 
feste Einrichtungen dafür bereitzuhalten; 

15. Hunde frei laufen zu lassen; 

16. Be- oder Entwässerungsmaßnahmen über den bisherigen 
Umfang hinaus durchzuführen, Gewässer jeder Art entge
gen dem Schutzzweck zu verändern oder in anderer Weise 
den Wasserhaushalt des Gebietes zu beeinträchtigen; 

17. Schmutzwasser, Gülle, Dünger, Gärfutter oder Klär
schlamm auszubringen, einzuleiten, zu lagern oder abzula
gern; die §§ 4 und 5 der Klärschlammverordnung bleiben 
unberührt; 

18. Abfälle oder sonstige Gegenstände zu lagern, abzulagern 
oder sich ihrer in sonstiger Weise zu entledigen; 

19. Fische oder Wasservögel zu füttern; 

20. Tiere auszusetzen oder Pflanzen anzusiedeln; 

21. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beun
ruhigen, zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Ent
wicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstät
ten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zer
stören; 

22. wild lebende Pflanzen oder ihre Teile oder Entwicklungs
formen abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzurei
ßen, auszugraben, zu beschädigen oder zu vernichten; 

23. Pflanzenschutzmittel jeglicher Art anzuwenden; 

24. Wiesen, Weiden oder sonstiges Grünland umzubrechen 
oder neu anzusäen. 

§ 5 
Zulässige Handlungen 

(1) Ausgenommen von den Verboten des § 4 bleiben folgende 
Handlungen: 

1.	 die im Sinne des § 11 Abs. 2 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes ordnungsgemäße landwirtschaftliche 
Bodennutzung in der bisherigen Art und im bisherigen 
Umfang auf den bisher rechtmäßig dafür genutzten Flä
chen mit der Maßgabe, dass 

a)	 Grünland als Mähwiese oder als Weide mit einer Be
satzdichte im Jahresmittel von maximal 1,4 Großvieh
einheiten pro Hektar oder dem entsprechenden Äquiva
lent an Dünger genutzt wird, ohne chemisch-synthe-
tischen Stickstoff einzusetzen; der Einsatz von Gülle 
bleibt zulässig; im Übrigen gilt § 4 Abs. 2 Nr. 17 wei
ter, 

b) 	 auf Grünland § 4 Abs. 2 Nr. 23 und 24 gilt; bei Wild
schäden ist mit Zustimmung der unteren Naturschutz
behörde eine umbruchlose Nachsaat zulässig, 

c)	 bei Beweidung Gehölze, Bruchwaldbestände und Ge
wässerufer auszuzäunen sind; 

2.	 die im Sinne des § 11 Abs. 3 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes ordnungsgemäße forstwirtschaftliche 
Bodennutzung in der bisherigen Art und im bisherigen 
Umfang auf den bisher rechtmäßig dafür genutzten Flä
chen mit der Maßgabe, dass 

a) 	 die in § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2 genannten Waldgesell
schaften zu erhalten sind, 

b)	 nur Baumarten der potenziell natürlichen Vegetation 
eingebracht werden dürfen, 
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c)	 § 4 Abs. 2 Nr. 16 und 23 gilt;  

3.	 die rechtmäßige Ausübung der Angelfischerei mit der 
Maßgabe, dass 

a)	 sie am Großteich ausschließlich von dem in den Karten 
gekennzeichneten Teichdamm aus erfolgt, 

b)	 § 4 Abs. 2 Nr. 13 und 19 gilt; 

4.	 für den Bereich der Jagd: 

a)	 die rechtmäßige Ausübung der Jagd, 

b)	 die Anlage jagdlicher Einrichtungen, soweit das cha
rakteristische Landschaftsbild nicht beeinträchtigt wird 
und nur Materialien verwendet werden, die sich in das 
Landschaftsbild einfügen. 

Im Übrigen bleibt die Anlage von Futterstellen verboten; 

5.	 die im Sinne des § 11 Abs. 4 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 des 
Fischereigesetzes für das Land Brandenburg ordnungsge
mäße fischereiwirtschaftliche Flächennutzung in der bis
herigen Art und im bisherigen Umfang auf den bisher 
rechtmäßig dafür genutzten Flächen; 

6.	 das nicht gewerbliche Sammeln von Pilzen und Waldfrüch
ten; 

7.	 die im Sinne des § 10 des Brandenburgischen Straßenge
setzes ordnungsgemäße Unterhaltung der dem öffentlichen 
Verkehr gewidmeten Straßen und Wege, die im Sinne des 
§ 78 des Brandenburgischen Wassergesetzes ordnungsge
mäße Unterhaltung der Gewässer sowie die ordnungsge
mäße Unterhaltung sonstiger rechtmäßig bestehender An
lagen jeweils im Einvernehmen mit der unteren Natur
schutzbehörde; 

8.	 die sonstigen bei In-Kraft-Treten dieser Verordnung auf 
Grund behördlicher Einzelfallentscheidung rechtmäßig 
ausgeübten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen 
Art und im bisherigen Umfang; 

9.	 Maßnahmen zur Untersuchung von Altlastenverdachtsflä
chen und Verdachtsflächen sowie Maßnahmen der Altlas
tensanierung und der Sanierung schädlicher Bodenverän
derungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz im Einver
nehmen mit der unteren Naturschutzbehörde; 

10. Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von 
der zuständigen Naturschutzbehörde angeordnet worden 
sind; 

11. behördliche sowie behördlich angeordnete oder zugelasse
ne Beschilderungen, soweit sie auf den Schutzzweck des 
Gebietes hinweisen oder als hoheitliche Kennzeichnungen, 
Orts- oder Verkehrshinweise, Wegemarkierungen oder 
Warntafeln dienen; 

12. Maßnahmen, die der Abwehr einer unmittelbar drohenden 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dienen. 
Die untere Naturschutzbehörde ist über die getroffenen 
Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten. Sie kann nach
träglich ergänzende Anordnungen zur Vereinbarkeit mit 
dem Schutzzweck treffen; 

13. wasserbauliche Maßnahmen einschließlich Maßnahmen 
der Bergbausanierung im Einvernehmen mit der unteren 
Naturschutzbehörde und der unteren Forstbehörde. 

(2) Die in § 4 für das Betreten und Befahren des Naturschutz
gebietes enthaltenen Einschränkungen gelten nicht für die 
Dienstkräfte der Naturschutzbehörden, die zuständigen Natur
schutzhelfer und sonstige von den Naturschutzbehörden beauf
tragte Personen sowie für Dienstkräfte und beauftragte Perso
nen anderer zuständiger Behörden und Einrichtungen, soweit 
diese in Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben handeln. 
Der Genehmigungsvorbehalt nach § 19 Abs. 3 Satz 2 des Lan
deswaldgesetzes bleibt unberührt. 

§ 6 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Folgende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen werden als 
Zielvorgabe benannt: 

1.	 Hinsichtlich der sich nachbergbaulich neu einstellenden 
hydrologischen Verhältnisse soll der Erhalt der vorhande
nen Feuchtgebiete Berücksichtigung finden, insbesondere 
gilt es, die Wasserversorgung für den Freiweidengraben und 
den Großteich abzusichern. 

2.	 Ackerflächen sollten in extensive Nutzungsformen über
führt werden, dabei sollen insbesondere durch Dauergetrei
deanbau Ackerwildkräuter gefördert werden. 

3.	 Der Kiefernbestand sollte vor allem über Naturverjüngung 
in einen naturnahen Eichenmischwald umgebaut werden. 

§ 7 
Befreiungen 

Von den Verboten dieser Verordnung kann die oberste Natur
schutzbehörde auf Antrag gemäß  § 72 des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren. 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des Bran
denburgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den Vorschriften des § 4 zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 74 
des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes mit einer Geld
buße bis zu 51 129,19 Euro (in Worten: einundfünfzigtausend
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einhundertneunundzwanzig Euro, neunzehn Cent) geahndet 
werden. 

§ 9 
Verhältnis zu anderen 

naturschutzrechtlichen Bestimmungen 

(1) Die Aufstellung einer Behandlungsrichtlinie zur Ausfüh
rung der in dieser Verordnung festgelegten Schutz-, Pflege
und Entwicklungsmaßnahmen und zur Verwirklichung des 
Schutzzwecks sowie die Duldung von Maßnahmen des Natur
schutzes und der Landschaftspflege richten sich nach den 
§§ 29 und 68 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes. 

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gehen anderen natur
schutzrechtlichen Schutzgebietsausweisungen im Bereich des 
in § 2 genannten Gebietes vor. 

(3) Soweit diese Verordnung keine weiter gehenden Vorschrif
ten enthält, bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte 
Teile von Natur und Landschaft (§§ 31 bis 36 des Brandenbur
gischen Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die 
Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten (§§ 20 bis 26b 
des Bundesnaturschutzgesetzes, §§ 37 bis 43 des Brandenbur
gischen Naturschutzgesetzes) unberührt. 

§ 10 
Geltendmachen von Rechtsmängeln 

Eine Verletzung von Vorschriften des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes oder anderer Rechtsvorschriften kann gegen 
diese Verordnung nur innerhalb von zwei Jahren nach ihrer 
Verkündung geltend gemacht werden (§ 47 Abs. 1 Nr. 2 und 
Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung in Verbindung mit § 4 
Abs. 1 des Brandenburgischen Verwaltungsgerichtsgesetzes). 

§ 11 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2002 in Kraft. 

Potsdam, den 25. März 2002 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

Wolfgang Birthler 

Anlage 

Flurstücksliste zur Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Görlsdorfer Wald“ vom 25. März 2002 

Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 194 Hektar. Es 
umfasst folgende Flächen in den Gemarkungen: 

Landkreis: 

Gemarkung: 

Flur: 

Flurstücke: 

Gemarkung: 

Flur: 

Flurstücke: 

Gemarkung: 

Flur: 

Flurstücke: 

Dahme-Spreewald 

Beesdau 

1 

178/1, 178/2, 179 (anteilig, im Schutzgebiet 
liegt der Wegabschnitt, der entlang der Ost
grenze des Flurstückes 180/1 bis zur Grenze 
zwischen den Flurstücken 280 und 282 ver
läuft), 180/1, 180/2, 180/3, 181 (anteilig, nur 
Wasser), 277-281, 284-293, 305, 306, 319;  

Görlsdorf 

4 

15 (anteilig, nur Holzung), 18, 20/1, 20/2 (an
teilig, im Schutzgebiet liegen die westlich an 
die Flurstücke 21 und 20/1 angrenzenden 
baumbestandenen Flächen zuzüglich eines 
Ackerstreifens von 10 m; die Grenze dieser an
teiligen Fläche im Norden bildet der Graben, 
Flurstück 18), 20/3, 21, 22/1, 22/2, 27/1, 27/2, 
28-39, 40/1, 40/2, 41, 42, 44-48, 49/1, 49/2, 
49/3, 49/4, 50/1, 50/4, 51, 63/25, 68; 

Wanninchen 

1 

1, 2/1, 2/2, 3, 4, 5 (anteilig Verkehrsfläche, 
Holzung und Grünland), 6, 7 (anteilig Acker 
und Wasser), 8, 9 (anteilig Acker und Wasser), 
10 (anteilig, im Schutzgebiet liegt der Teil des 
Weges, der durch die Flurstücke 7 und 9 ver
läuft), 25 (anteilig Verkehrsfläche), 38/2, 40/1, 
40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/7, 40/8, 40/10, 40/12, 
40/14, 40/16, 41/1, 41/2, 42-45, 47/1, 48/1, 
49/1, 49/2, 50/1, 51-57, 58/1, 59/1, 61/1, 77/1, 
78/1, 85/1. 
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Verordnung über das 
Naturschutzgebiet „Krossener Busch“ 

Vom 25. März 2002 

Auf Grund des § 21 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 25. Juni 1992 
(GVBl. I S. 208), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 18. Dezember 1997 (GVBl. I S. 124), verordnet der Mi
nister für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung: 

§ 1 
Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichnete Fläche im Landkreis Dahme-
Spreewald wird als Naturschutzgebiet festgesetzt. Das Natur
schutzgebiet trägt die Bezeichnung „Krossener Busch“. 

§ 2 
Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 61 Hektar. 
Es umfasst Flächen in folgender Flur: 

Gemeinde Gemarkung Flur 

Drahnsdorf Krossen Flur 3. 

Eine Kartenskizze ist dieser Verordnung zur Orientierung als 
Anlage beigefügt. 

(2) Die Grenze des Naturschutzgebietes ist in einer topografi
schen Karte im Maßstab 1 : 10 000 und in einer Flurkarte mit 
ununterbrochener Linie eingezeichnet; als Grenze gilt der inne
re Rand dieser Linie. Zur Orientierung ist dieser Verordnung 
zusätzlich eine Flurstücksliste als Anlage beigefügt. Maßgeb
lich ist die Einzeichnung in der Flurkarte. 

(3) Die Verordnung mit Karten kann beim Ministerium für 
Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes 
Brandenburg, oberste Naturschutzbehörde, in Potsdam sowie 
beim Landkreis Dahme-Spreewald, untere Naturschutzbehör
de, von jedermann während der Dienstzeiten kostenlos einge
sehen werden. 

§ 3 
Schutzzweck 

(1) Schutzzweck des Naturschutzgebietes ist 

1.	 die Erhaltung und Entwicklung als Lebensraum wild le
bender Pflanzengesellschaften, insbesondere von naturna
hen Feuchtwaldgesellschaften einschließlich der Alteichen
bestände und Röhrichte; 

2.	 die Erhaltung und Entwicklung als Lebensraum wild le
bender, in ihrem Bestand bedrohter Tierarten, insbesondere 
verschiedener Amphibien-, Vogel- und Fledermausarten; 

3.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Rückzugs
raum und potenzielles Wiederausbreitungszentrum der 
nach § 20a Abs. 1 Nr. 7 und 8 des Bundesnaturschutzgeset
zes besonders und streng geschützten Tierarten, beispiels
weise Fledermäusen (Chiroptera), Schwarzstorch (Ciconia 
nigra), Eisvogel (Alcedo atthis), Moorfrosch (Rana arva
lis), Zauneidechse (Lacerta agilis); 

4.	 die Erhaltung der Vielfalt, besonderen Eigenart und her
vorragenden Schönheit eines Landschaftsausschnittes am 
Südrand des Baruther Urstromtales, das geprägt ist durch 
einen Feuchtwaldkomplex mit nahezu ungestörter Vegeta
tionsentwicklung; 

5.	 die Erhaltung und Wiederherstellung der Still- und Fließ
gewässer des regionalen Biotopverbundes zwischen Ba
ruther Urstromtal und Luckauer Becken- und Plattenland. 

(2) Die Unterschutzstellung dient der Erhaltung und Entwicklung 

1.	 von natürlichen eutrophen Seen, Unterwasservegetationen 
in Fließgewässern der Ebene und Sternmieren-Eichen-
Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum) als Lebensraum
typen nach Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG des Rates 
vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens
räume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. 
EG Nr. L 206 S. 7), zuletzt geändert durch Richtlinie 
97/62/EG vom 27. Oktober 1997 (ABl. EG Nr. L 305 
S. 42) - Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie; 

2.	 von Erlen- und Eschenwäldern an Fließgewässern (Alnion 
glutinoso-incanae) und Moorwäldern als prioritäre Lebens
raumtypen nach Anhang I der Fauna-Flora-Habitat-Richtli-
nie; 

3.	 des Fischotters (Lutra lutra) als Tierart nach Anhang II der 
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie einschließlich seiner für 
Fortpflanzung, Ernährung, Wanderung und Überwinterung 
wichtigen Lebensräume. 

§ 4 
Verbote 

(1) Vorbehaltlich der nach § 5 zulässigen Handlungen sind in dem 
Naturschutzgebiet gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes alle Handlungen verboten, die das 
Gebiet, seinen Naturhaushalt oder einzelne seiner Bestandteile 
zerstören, beschädigen, verändern oder nachhaltig stören können. 

(2) Es ist insbesondere verboten: 

1.	 bauliche Anlagen zu errichten oder wesentlich zu verän
dern, auch wenn dies keiner öffentlich-rechtlichen Zulas
sung bedarf; 

2.	 Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtungen 
sowie Leitungen anzulegen, zu verlegen oder zu verändern; 

3.	 Plakate, Werbeanlagen, Bild- oder Schrifttafeln aufzustel
len oder anzubringen; 
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4.	 Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenauto
maten aufzustellen; 

5.	 die Bodengestalt zu verändern, Böden zu verfestigen, zu 
versiegeln oder zu verunreinigen; 

6.	 die Art oder den Umfang der bisherigen Grundstücksnut
zung zu ändern; 

7.	 zu lagern, zu zelten, Wohnwagen aufzustellen, Feuer zu 
verursachen oder eine Brandgefahr herbeizuführen; 

8.	 die Ruhe der Natur durch Lärm zu stören; 

9.	 das Gebiet außerhalb der Wege zu betreten; 

10. außerhalb der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten 
Straßen und Wege, der nach öffentlichem Straßenrecht 
oder auf Grund des § 20 Abs. 3 des Landeswaldgesetzes 
gekennzeichneten Reitwege zu reiten; 

11. mit Fahrzeugen außerhalb der für den öffentlichen Verkehr 
gewidmeten Straßen und Wege zu fahren oder Fahrzeuge 
dort abzustellen, zu warten oder zu pflegen; 

12. zu baden; 

13. Wasserfahrzeuge aller Art zu benutzen; 

14. Modellsport oder ferngesteuerte Modelle zu betreiben oder 
feste Einrichtungen dafür bereitzuhalten; 

15. Hunde frei laufen zu lassen; 

16. Be- oder Entwässerungsmaßnahmen über den bisherigen 
Umfang hinaus durchzuführen, Gewässer jeder Art entge
gen dem Schutzzweck zu verändern oder in anderer Weise 
den Wasserhaushalt des Gebietes zu beeinträchtigen; 

17. Schmutzwasser, Gülle, Dünger, Gärfutter oder Klär
schlamm auszubringen, einzuleiten, zu lagern oder abzula
gern; die §§ 4 und 5 der Klärschlammverordnung bleiben 
unberührt; 

18. Abfälle oder sonstige Gegenstände zu lagern, abzulagern 
oder sich ihrer in sonstiger Weise zu entledigen; 

19. Fische oder Wasservögel zu füttern; 

20. Tiere auszusetzen oder Pflanzen anzusiedeln; 

21. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beun
ruhigen, zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Ent
wicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten 
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören; 

22. wild lebende Pflanzen oder ihre Teile oder Entwicklungs
formen abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzurei
ßen, auszugraben, zu beschädigen oder zu vernichten; 

23. Pflanzenschutzmittel jeglicher Art anzuwenden. 

§ 5 
Zulässige Handlungen 

(1) Ausgenommen von den Verboten des § 4 bleiben folgende 
Handlungen: 

1.	 die im Sinne des § 11 Abs. 3 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes ordnungsgemäße forstwirtschaftliche 
Bodennutzung in der bisherigen Art und im bisherigen 
Umfang auf den bisher rechtmäßig dafür genutzten Flä
chen mit der Maßgabe, dass 

a)	 nur Baumarten der potenziell natürlichen Vegetation 
eingebracht werden dürfen, 

b)	 Kahlhiebe nur bis maximal 1 Hektar möglich sind, 

c)	 § 4 Abs. 2 Nr. 16 und 23 gilt; 

2.	 für den Bereich der Angelfischerei: 

a)	 die rechtmäßige Ausübung der Angelfischerei mit der 
Maßgabe, dass sie am Neuen Teich von allen Seiten, 
am Bogenteich und am Großen Teich ausschließlich 
von den in der topografischen Karte gekennzeichneten 
Dämmen aus erfolgt, 

b)	 § 4 Abs. 2 Nr. 13 und 19 gilt; 

3.	 für den Bereich der Jagd: 

a)	 die rechtmäßige Ausübung der Jagd, 

b)	 die Anlage von Kirrungen außerhalb feuchter Standorte, 

c)	 die Anlage jagdlicher Einrichtungen soweit das charak
teristische Landschaftsbild nicht beeinträchtigt wird 
und nur Materialien verwendet werden, die sich in das 
Landschaftsbild einfügen. 

Im Übrigen bleibt die Anlage von Futterstellen verboten; 

4.	 die im Sinne des § 11 Abs. 4 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 des 
Fischereigesetzes für das Land Brandenburg ordnungsge
mäße fischereiwirtschaftliche Flächennutzung in der bis
herigen Art und im bisherigen Umfang auf den bisher 
rechtmäßig dafür genutzten Flächen; 

5.	 das nicht gewerbliche Sammeln von Pilzen und Waldfrüch
ten; 

6.	 die im Sinne des § 10 des Brandenburgischen Straßenge
setzes ordnungsgemäße Unterhaltung der dem öffentlichen 
Verkehr gewidmeten Straßen und Wege, die im Sinne des 
§ 78 des Brandenburgischen Wassergesetzes ordnungsge
mäße Unterhaltung der Gewässer sowie die ordnungsge
mäße Unterhaltung sonstiger rechtmäßig bestehender An
lagen jeweils im Einvernehmen mit der zuständigen unte
ren Naturschutzbehörde; 

7.	 die sonstigen bei In-Kraft-Treten dieser Verordnung auf 
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Grund behördlicher Einzelfallentscheidung rechtmäßig 
ausgeübten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen 
Art und im bisherigen Umfang; 

8.	 Maßnahmen zur Untersuchung von Altlastenverdachtsflä
chen und Verdachtsflächen sowie Maßnahmen der Altlas
tensanierung und der Sanierung schädlicher Bodenverän
derungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz im Einver
nehmen mit der zuständigen unteren Naturschutzbehörde; 

9.	 Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von der 
zuständigen Naturschutzbehörde angeordnet worden sind; 

10. behördliche sowie behördlich angeordnete oder zugelasse
ne Beschilderungen, soweit sie auf den Schutzzweck des 
Gebietes hinweisen oder als hoheitliche Kennzeichnungen, 
Orts- oder Verkehrshinweise, Wegemarkierungen oder Warn
tafeln dienen; 

11. Maßnahmen, die der Abwehr einer unmittelbar drohenden 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dienen. 
Die zuständige untere Naturschutzbehörde ist über die ge
troffenen Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten. Sie 
kann nachträglich ergänzende Anordnungen zur Vereinbar
keit mit dem Schutzzweck treffen. 

(2) Die in § 4 für das Betreten und Befahren des Naturschutz
gebietes enthaltenen Einschränkungen gelten nicht für die 
Dienstkräfte der Naturschutzbehörden, die zuständigen Natur
schutzhelfer und sonstige von den Naturschutzbehörden beauf
tragte Personen sowie für Dienstkräfte und beauftragte Perso
nen anderer zuständiger Behörden und Einrichtungen, soweit 
diese in Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben handeln. 
Der Genehmigungsvorbehalt nach § 19 Abs. 3 Satz 2 des Lan
deswaldgesetzes bleibt unberührt. 

§ 6 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Folgende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen werden als Ziel
vorgaben benannt: 

1.	 Maßnahmen zur Wiederherstellung einer naturnahen Ge
wässerstruktur. 

2.	 Nadelholzbestände sollten in standorttypische Bestände 
mit naturnahem Aufbau umgewandelt werden. 

§ 7 
Befreiungen 

Von den Verboten dieser Verordnung kann die oberste Natur
schutzbehörde auf Antrag gemäß § 72 des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren. 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des Bran

denburgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den Vorschriften des § 4 zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 74 
des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes mit einer Geldbu
ße bis zu 51 129,19 Euro (in Worten: einundfünfzigtausendein
hundertneunundzwanzig Euro, neunzehn Cent) geahndet wer
den. 

§ 9 
Verhältnis zu anderen naturschutzrechtlichen 

Bestimmungen 

(1) Die Aufstellung einer Behandlungsrichtlinie zur Ausfüh
rung der in dieser Verordnung festgelegten Schutz-, Pflege
und Entwicklungsmaßnahmen und zur Verwirklichung des 
Schutzzwecks sowie die Duldung von Maßnahmen des Natur
schutzes und der Landschaftspflege richten sich nach den 
§§ 29 und 68 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes. 

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gehen anderen natur
schutzrechtlichen Schutzgebietsausweisungen im Bereich des 
in § 2 genannten Gebietes vor. 

(3) Soweit diese Verordnung keine weiter gehenden Vorschrif
ten enthält, bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte 
Teile von Natur und Landschaft (§§ 31 bis 36 des Brandenbur
gischen Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die 
Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten (§§ 20 bis 26b 
des Bundesnaturschutzgesetzes, §§ 37 bis 43 des Brandenbur
gischen Naturschutzgesetzes) unberührt. 

§ 10 
Geltendmachen von Rechtsmängeln 

Eine Verletzung von Vorschriften des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes oder anderer Rechtsvorschriften kann gegen 
diese Verordnung nur innerhalb von zwei Jahren nach ihrer 
Verkündung geltend gemacht werden (§ 47 Abs. 1 Nr. 2 und 
Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung in Verbindung mit § 4 
Abs. 1 des Brandenburgischen Verwaltungsgerichtsgesetzes). 

§ 11 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 25. März 2002 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

Wolfgang Birthler 
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Anlage 

Flurstücksliste zur Verordnung über das Naturschutzgebiet „Krossener Busch“ vom 25. März 2002 

Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 61 Hektar. Es umfasst folgende Flächen in den Gemarkungen: 

Landkreis: Dahme-Spreewald 

Gemarkung: Krossen 

Flur: 3 

Flurstücke: 67, 68, 69/1, 72, 86, 89 (anteilig, im Schutzgebiet liegt der Teil des Weges, der innerhalb des Flurstückes 69/1 verläuft), 
94 (anteilig, im Schutzgebiet liegt nur die Holzungsfläche), 95, 96 (anteilig, im Schutzgebiet liegt nur die Holzungsflä
che), 98 (anteilig, im Schutzgebiet liegt der Teil des Weges, der zwischen den Flurstücken 69/1 und 101 verläuft), 101. 
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Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Falkenrehder Wublitz” 

Vom 8. April 2002 

Auf Grund des § 21 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 25. Juni 1992 
(GVBl. I S. 208), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 18. Dezember 1997 (GVBl. I S. 124), verordnet der Mi
nister für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung: 

§ 1 
Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichnete Fläche im Landkreis Havelland 
wird als Naturschutzgebiet festgesetzt. Das Naturschutzgebiet 
trägt die Bezeichnung „Falkenrehder Wublitz”. 

§ 2 
Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 98 Hektar. 
Es umfasst Flächen in folgenden Fluren der Gemarkungen: 

Buchow-Karpzow Flur 2; 

Falkenrehde Flure 1, 6, 8. 

Eine Kartenskizze ist dieser Verordnung zur Orientierung als 
Anlage beigefügt. 

(2) Die Grenze des Naturschutzgebietes ist in einer Übersichts-
karte im Maßstab 1 : 10 000 und in Flurkarten mit ununterbro
chener Linie eingezeichnet; als Grenze gilt der innere Rand 
dieser Linie. Zur Orientierung ist dieser Verordnung zusätzlich 
eine Flurstücksliste als Anlage beigefügt. Maßgeblich ist die 
Einzeichnung in den Flurkarten. 

(3) Die Verordnung mit Karten kann beim Ministerium für 
Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes 
Brandenburg, oberste Naturschutzbehörde, sowie beim Land
kreis Havelland, untere Naturschutzbehörde, von jedermann 
während der Dienstzeiten kostenlos eingesehen werden. 

§ 3 
Schutzzweck 

(1) Schutzzweck des Naturschutzgebietes ist die Erhaltung und 
Entwicklung des Gebietes 

1.	 als einen für den Landschaftsraum der Havelniederung ty
pischen, vom Havelkanal durchquerten Naturraum mit ei
ner hauptsächlich von Feuchtbiotopen und dem größten
teils verlandeten Wublitzsee bestandenen eiszeitlichen Ab
flussrinne; 

2.	 als Standort seltener in ihrem Bestand bedrohter wild wach

sender Pflanzengesellschaften, insbesondere von Schwimm
blattgesellschaften, Röhrichten, Feuchtwiesen und Erlen
bruchwäldern; 

3.	 als Lebensraum bestandsbedrohter Tierarten, insbesondere 
als Brut- und Nahrungshabitate zahlreicher, seltener und 
gefährdeter Wasser- und Kleinvogelarten, als Nahrungs
und Fortpflanzungsraum einer artenreichen Herpeto- und 
Entomofauna (zum Beispiel Tagfalter) sowie als Rückzugs
gebiet für an aquatische Lebensräume gebundene Säuger; 

4.	 aus ökologischen Gründen als wesentliches Glied einer 
Biotopverbundkette von Feuchtgebieten in der Wublitzrin
ne und zur Entwicklung des Landschaftswasserhaushalts. 

§ 4 
Verbote 

(1) Vorbehaltlich der nach § 5 zulässigen Handlungen sind in dem 
Naturschutzgebiet gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes alle Handlungen verboten, die das 
Gebiet, seinen Naturhaushalt oder einzelne seiner Bestandteile 
zerstören, beschädigen, verändern oder nachhaltig stören können. 

(2) Es ist insbesondere verboten: 

1.	 bauliche Anlagen zu errichten oder wesentlich zu verän
dern, auch wenn dies keiner öffentlich-rechtlichen Zulas
sung bedarf; 

2.	 Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtungen 
sowie Leitungen anzulegen, zu verlegen oder solche Anla
gen zu verändern; 

3.	 Plakate, Werbeanlagen, Bild- oder Schrifttafeln aufzustel
len oder anzubringen; 

4.	 Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenauto
maten aufzustellen; 

5.	 die Bodengestalt zu verändern, die Böden zu verfestigen, 
zu versiegeln oder zu verunreinigen; 

6.	 die Art und den Umfang der bisherigen Grundstücksnut
zung zu ändern; 

7.	 zu lagern, zu zelten, Wohnwagen aufzustellen, Feuer zu 
verursachen oder eine Brandgefahr herbeizuführen; 

8.	 die Ruhe der Natur durch Lärm zu stören; 

9.	 das Gebiet außerhalb der zugelassenen Wege zu betreten; 

10. außerhalb der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten 
Straßen und Wege, der nach öffentlichem Straßenrecht 
oder auf Grund des § 20 Abs. 3 des Landeswaldgesetzes 
gekennzeichneten Reitwege zu reiten; 

11. mit Fahrzeugen außerhalb der für den öffentlichen Verkehr 
gewidmeten Straßen und Wege zu fahren oder Fahrzeuge 
dort abzustellen, zu warten oder zu pflegen; 
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12. zu baden; 

13. Modellsport oder ferngesteuerte Geräte zu betreiben oder 
feste Einrichtungen dafür bereitzuhalten; 

14. Hunde frei laufen zu lassen; 

15. Be- und Entwässerungsmaßnahmen über den bisherigen 
Umfang hinaus durchzuführen, Gewässer jeder Art entge
gen dem Schutzzweck zu verändern oder in anderer Weise 
den Wasserhaushalt des Gebietes zu beeinträchtigen; 

16. Schmutzwasser, Gülle, Dünger, Gärfutter oder Klär
schlamm auszubringen, einzuleiten, zu lagern oder abzula
gern; die §§ 4, 5 der Klärschlammverordnung bleiben un
berührt; 

17. Abfälle oder sonstige Gegenstände zu lagern, abzulagern 
oder sich ihrer in sonstiger Weise zu entledigen; 

18. Fische und Wasservögel zu füttern; 

19. Tiere auszusetzen oder Pflanzen anzusiedeln; 

20. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beun
ruhigen, zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Ent
wicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstät
ten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zer
stören; 

21. wild lebende Pflanzen oder ihre Teile oder Entwicklungs
formen abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzurei
ßen, auszugraben, zu beschädigen oder zu vernichten; 

22. Pflanzenschutzmittel jeder Art anzuwenden; 

23. Wiesen oder Weiden oder sonstiges Grünland umzubre
chen oder einzusäen. 

§ 5 
Zulässige Handlungen 

(1) Ausgenommen von den Verboten des § 4 bleiben folgende 
Handlungen: 

1.	 die im Sinne des § 11 Abs. 2 des Brandenburgisches Natur
schutzgesetzes ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bo
dennutzung in der bisherigen Art und im bisherigen Um
fang auf den bisher rechtmäßig dafür genutzten Flächen; 

2.	 die im Sinne des § 11 Abs. 3 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes ordnungsgemäße forstwirtschaftliche 
Bodennutzung in der bisherigen Art und im bisherigen 
Umfang auf den bisher rechtmäßig dafür genutzten Flä
chen mit der Maßgabe, dass 

a)	 bei Wiederaufforstung heimische Baumarten zu ver
wenden sind, 

b) 	 Kahlschläge verboten sind; 

3.	 die im Sinne des § 11 Abs. 4 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 des 
Fischereigesetzes für das Land Brandenburg ordnungsge
mäße fischereiwirtschaftliche Flächennutzung in der bis
herigen Art und im bisherigen Umfang auf den bisher 
rechtmäßig dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, dass 

a)	 für die Elektrofischerei und die Verwendung künst
licher Lichtquellen die Zustimmung der unteren Natur
schutzbehörde erforderlich ist, 

b)	 Fanggeräte und Fangmittel so einzusetzen oder auszu
statten sind, dass ein Einschwimmen und eine Gefähr
dung des Fischotters weitgehend ausgeschlossen ist; 

4.	 die rechtmäßige Ausübung der Angelfischerei an den 
Ufern des Havelkanals; 

5.	 die rechtmäßige Ausübung der Jagd mit der Maßgabe, dass 

a)	 die Jagd in der Zeit vom 1. März bis zum 30. Juni eines 
Jahres ausschließlich vom Ansitz aus erfolgt, 

b)	 die Anlage von Kirrungen nur außerhalb gesetzlich ge
schützter Biotope erfolgt, 

c)	 die Anlage von Wildäckern oder Wildwiesen verboten 
ist; 

6.	 die im Sinne des § 10 des Brandenburgischen Straßenge
setzes ordnungsgemäße Unterhaltung der dem öffentlichen 
Verkehr gewidmeten Straßen und Wege, die im Sinne des 
§ 78 des Brandenburgischen Wassergesetzes ordnungsge
mäße Unterhaltung der Gewässer sowie die ordnungsge
mäße Unterhaltung sonstiger rechtmäßig bestehender An
lagen jeweils im Einvernehmen mit der unteren Natur
schutzbehörde. 

Zuständige Behörde für die Herstellung des Einverneh
mens bei der Unterhaltung der im Naturschutzgebiet gele
genen Bundeswasserstraßen in Bezug auf die Bedürfnisse 
der Landeskultur und der Wasserwirtschaft nach § 4 des 
Bundeswasserstraßengesetzes ist der Landkreis als zustän
dige untere Naturschutz- und Wasserbehörde; 

7.	 die sonstigen bei In-Kraft-Treten dieser Verordnung auf 
Grund behördlicher Einzelfallentscheidung rechtmäßig aus
geübten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen Art 
und im bisherigen Umfang; 

8.	 Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von 
der zuständigen Naturschutzbehörde angeordnet sind; 

9.	 Maßnahmen zur Untersuchung von Altlastenverdachtsflä
chen und Verdachtsflächen sowie Maßnahmen der Altlas
tensanierung und der Sanierung schädlicher Bodenverän
derungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz sowie Maß
nahmen der Munitionsräumung im Einvernehmen mit der 
unteren Naturschutzbehörde; 

10. behördliche sowie behördlich angeordnete oder zugelasse
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ne Beschilderungen, soweit sie auf den Schutzzweck des 
Gebietes hinweisen oder als hoheitliche Kennzeichnungen, 
Orts- oder Verkehrshinweise, Wegemarkierungen oder Warn
tafeln dienen; 

11. Maßnahmen, die der Abwehr einer unmittelbar drohenden 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dienen. 
Die untere Naturschutzbehörde ist über die getroffenen 
Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten. Sie kann nach
träglich ergänzende Anordnungen zur Vereinbarkeit mit 
dem Schutzzweck treffen. 

(2) Die in § 4 für das Betreten und Befahren des Naturschutz
gebietes enthaltenen Einschränkungen gelten nicht für die 
Dienstkräfte der Naturschutzbehörden, die zuständigen Natur
schutzhelfer und sonstige von den Naturschutzbehörden beauf
tragte Personen sowie für Dienstkräfte und beauftragte Perso
nen anderer zuständiger Behörden und Einrichtungen, soweit 
diese in Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben handeln. 
Der Genehmigungsvorbehalt nach § 19 Abs. 3 Satz 2 des Lan
deswaldgesetzes bleibt unberührt. 

§ 6 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Folgende Pflege- und Entwicklungsmaßnahme wird als Ziel
vorgabe benannt: 

Die Erlenbrüche sind als Waldgesellschaft durch geeignete 
Maßnahmen (zum Beispiel auf den Stock setzen) zu pflegen 
und zu entwickeln. 

§ 7 
Befreiungen 

Von den Verboten dieser Verordnung kann die oberste Natur
schutzbehörde auf Antrag gemäß § 72 des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren. 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des Bran
denburgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den Vorschriften des § 4 zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 74 
des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes mit einer Geldbu
ße bis zu 51 129,19 Euro (in Worten: einundfünfzigtausendein
hundertneunundzwanzig Euro, neunzehn Cent) geahndet werden. 

§ 9 
Verhältnis zu anderen naturschutzrechtlichen 

Bestimmungen 

(1) Die Aufstellung einer Behandlungsrichtlinie zur Ausfüh
rung der in dieser Verordnung festgelegten Schutz-, Pflege
und Entwicklungsmaßnahmen und zur Verwirklichung des 
Schutzzwecks sowie die Duldung von Maßnahmen des Natur
schutzes und der Landschaftspflege richten sich nach den 
§§ 29 und 68 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes. 

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gehen anderen natur
schutzrechtlichen Schutzgebietsausweisungen im Bereich des 
in § 2 genannten Gebietes vor. 

(3) Soweit diese Verordnung keine weiter gehenden Vorschrif
ten enthält, bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte 
Teile von Natur und Landschaft (§§ 31 bis 36 des Branden
burgischen Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die 
Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten (§§ 39 bis 55 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, §§ 37 bis 43 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes) unberührt. 

§ 10 
Geltendmachen von Rechtsmängeln 

Eine Verletzung von Vorschriften des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes oder anderer Rechtsvorschriften kann gegen 
diese Verordnung nur innerhalb von zwei Jahren nach ihrer 
Verkündung geltend gemacht werden (§ 47 Abs. 1 Nr. 2 und 
Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung in Verbindung mit § 4 
Abs. 1 des Brandenburgischen Verwaltungsgerichtsgesetzes). 

§ 11 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 8. April 2002 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

Wolfgang Birthler 
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Anlage 

Flurstücksliste zur Verordnung über das Naturschutzgebiet „Falkenrehder Wublitz” vom 8. April 2002 

Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 98 Hektar. Es umfasst folgende Flächen: 

Landkreis Gemarkung Flur Flurstücke 

Havelland Buchow-Karpzow 2 5-11, 12/1, 44/2, 53/1, 55/2, 55/3, 57/1, 58/1; 

Falkenrehde 1 25/10, 30/3, 174/51, 175/52, 299/54, 186/56, 300/58, 
jeweils anteilig: 27/2, 33/4, 46/2, 37/2, 294/41, 295/44, 297/49; 

6 52/1, 64-67, 70-88, 91, 92, 105-116, 120, 
jeweils anteilig: 41-43, 48, 49, 53/2, 54/2, 55/2, 56/2, 57/2, 61; 

8 9/1, 9/4. 
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Verordnung zur Abwendung erheblicher 
fischereiwirtschaftlicher Schäden durch Kormorane 

im Land Brandenburg 
(Brandenburgische Kormoranverordnung -

BbgKorV) 

Vom 23. April 2002 

Auf Grund des § 43 Abs. 8 Satz 4 des Bundesnaturschutzgeset
zes vom 3. April 2002 (BGBl. I  S. 1193) in Verbindung mit 
§ 15 der Bundesartenschutzverordnung in der Fassung der Be
kanntmachung vom 18. September 1989 (BGBl. I S. 1677, 
2011) verordnet die Landesregierung: 

§ 1 

(1) Zur Abwendung erheblicher fischereiwirtschaftlicher Schä
den wird den zuständigen Jagdausübungsberechtigten, die im 
Auftrag von erwerbsmäßig an Gewässern nach § 2 wirt
schaftenden Fischern handeln, und deren Beauftragten abwei
chend von § 42 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes 
gestattet, an diesen Gewässern Kormorane (Phalacrocorax car
bo sinensis) in der Zeit vom 16. August eines Jahres bis zum 
15. März des Folgejahres mit einer für die Jagd zugelassenen 
Schusswaffe zu töten. Soweit erforderlich können die an den 
Gewässern nach § 2 wirtschaftenden Fischer nach vorheriger 
Information des zuständigen Jagdausübungsberechtigten auch 
andere Jagdscheininhaber mit der Durchführung des Abschus
ses beauftragen. Nicht am Brutgeschäft beteiligte immatur 
gefärbte Kormorane können nach Maßgabe von Satz 1 ganz
jährig getötet werden. Verboten bleibt der Abschuss von Son
nenuntergang bis eine Stunde vor Sonnenaufgang. 

(2) Den Bewirtschaftern der nach § 2 festgesetzten Gewässer 
oder von diesen beauftragten Personen wird abweichend von 
§ 42 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes und § 13 
Abs. 1 Nr. 3 der Bundesartenschutzverordnung gestattet, an 
diesen Gewässern Kormorane mit Hilfe von Lasergeräten zu 
vergrämen. Die Bestimmungen zur Verhütung von Schäden an 
Dritten, die durch den Einsatz von Lasergeräten hervorgerufen 
werden können, bleiben davon unberührt. 

(3) Die im Rahmen des Absatzes 1 erlegten Tiere sind auf Ver
langen des Landesumweltamtes Brandenburg für Forschungs
zwecke zur Verfügung zu stellen. 

(4) Soweit nach Absatz 3 die Kormorane nicht für Forschungs
zwecke benötigt werden, dürfen die Jagdausübungsberechtig
ten abweichend von § 42 Abs. 2 Nr. 1 des Bundesnatur
schutzgesetzes die im Rahmen des Absatzes 1 erlegten Tiere in 
Besitz nehmen und sich aneignen. Die Vermarktungsverbote 
des § 42 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes 
bleiben unberührt. 

§ 2 

(1) Der Abschuss von Kormoranen gemäß § 1 ist in fischerei
wirtschaftlich genutzten Teichwirtschaften zulässig. 

(2) Das Landesumweltamt Brandenburg kann weitere fische
reiwirtschaftlich genutzte Gewässer festsetzen, an denen der 
Abschuss von Kormoranen gestattet ist. Voraussetzung dafür 
ist der Nachweis, dass an dem jeweiligen Gewässer 

1.	 ein erheblicher fischereiwirtschaftlicher Schaden droht und 

2.	 ohne Erfolg andere zumutbare Maßnahmen durchgeführt 
wurden, um erhebliche fischereiwirtschaftliche Schäden 
abzuwenden. 

(3) Als andere zumutbare Maßnahmen nach Absatz 2 gelten 
solche, die geeignet sind, Kormorane ohne deren Tötung von 
Gewässern fernzuhalten oder zu vertreiben, insbesondere 

1.	 das Verscheuchen mit Mitteln, die Kormorane nicht verlet
zen, 

2.	 Überspannungen von dafür geeigneten Gewässern sowie 

3.	 die Anlage von Ablenkfutterteichen. 

§ 3 

§ 1 gilt nicht für: 

1.	 befriedete Bezirke im Sinne des § 5 des Brandenburgi
schen Landesjagdgesetzes, 

2. 	 Naturschutzgebiete und Nationalparks sowie Gebiete, die 
als Naturschutzgebiet oder als Nationalpark einstweilig si
chergestellt sind oder gemäß § 28 Abs. 2 Satz 3 des Bran
denburgischen Naturschutzgesetzes einer Veränderungs
sperre zwecks Ausweisung als Naturschutzgebiet oder Na
tionalpark unterliegen, es sei denn, dass insoweit für den 
Bereich von Teichwirtschaften eine nach der jeweiligen 
Schutzgebietsverordnung oder dem jeweiligen Gesetz er
forderliche flächenschutzrechtliche Befreiung gewährt 
worden ist, 

3.	 Europäische Vogelschutzgebiete (§ 10 Abs. 1 Nr. 6 des 
Bundesnaturschutzgesetzes), 

4.	 Brutkolonien und Schlafplätze sowie diese umgebende 
Flächen im Radius von 500 Metern gemessen von deren 
Randbereichen. 

§ 4 

(1) Abweichend von § 42 Abs. 1 Nr. 1 und 3 des Bundesnatur
schutzgesetzes wird den Bewirtschaftern von Teichwirtschaf
ten und in deren Auftrag handelnden Personen gestattet, Neu
gründungen von Brutkolonien oder Schlafplätzen des Kormo
rans auf dem Gebiet der von ihnen bewirtschafteten Teichwirt
schaften durch Maßnahmen zu unterbinden, die die Kormorane 
weder töten noch verletzen. § 34 Nr. 1 und 3 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes bleibt unberührt. 

(2) Die Bewirtschafter der Teichwirtschaften Bärenbrück, Ba
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genz, Jamno, Kathlow, Lakoma, Mulknitz/Eulo, Peitz, 
Schacksdorf, Sergen, Buchwäldchen, Frauendorf, Guteborn, 
Jannowitz, Kroppen, Lindenau, Brenitz, Hammermühle, Klei
ne Mühle, Lebusa, Thalberg, Drehna und Golßen können Neu
gründungen von Brutkolonien oder Schlafplätzen des Kor
morans nach Maßgabe von Absatz 1 auch außerhalb der Teich
wirtschaften bis zu einem  Umkreis von zehn Kilometern ge
messen von deren Rand unterbinden. 

(3) Soweit es im Einzelfall zur Abwendung erheblicher fische
reiwirtschaftlicher Schäden erforderlich ist, kann das Landes
umweltamt Brandenburg auf der Grundlage des § 43 Abs. 8 
Satz 1 Nr. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes weitere Teichwirt
schaften festsetzen, an denen Neugründungen von Brutkolo
nien oder Schlafplätzen des Kormorans nach Maßgabe von Ab
satz 2 unterbunden werden können. 

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, sofern 

a)	 sich die Neugründungen innerhalb der in § 3 Nr. 2 und 3 
genannten Gebiete befinden oder 

b)	 im Falle von Kolonieneugründungen bereits Jungvögel ge
schlüpft sind. 

§ 5 

Unberührt von dieser Verordnung bleiben die übrigen Verbote 
des § 42 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes und die 
sonstigen Bestimmungen über verbotene Fangmethoden, Ver
fahren und Geräte nach § 13 Abs. 1 der Bundesartenschutzver
ordnung. Bei der Durchführung von Maßnahmen auf Grund 
dieser Verordnung  ist sicherzustellen, dass es nicht zur Beein
trächtigung anderer besonders geschützter Arten kommt. 

§ 6 

Die Tötung von Kormoranen auf der Grundlage dieser Verord
nung sowie auf Grund von Ausnahmen oder Befreiungen, die 
vom Landesumweltamt Brandenburg im Einzelfall zugelassen 
wurden, ist hinsichtlich der Verwendung von Schusswaffen der 
Jagdausübung im Sinne des § 35 Abs. 4 Nr. 2 Buchstabe a und 
des § 45 Abs. 6 Nr. 5 des Waffengesetzes gleichgestellt. 

§ 7 

(1) Das Landesumweltamt Brandenburg hat darüber zu wa
chen, dass die Vorschriften dieser Verordnung eingehalten wer
den, und trifft nach pflichtgemäßem Ermessen die im Einzel
fall erforderlichen Maßnahmen, um deren Einhaltung sicherzu
stellen. Es kann insbesondere die Befugnisse nach den §§ 1, 2 
und 4 im Einzelfall entziehen, wenn von ihnen in missbräuch
licher Weise Gebrauch gemacht wird oder der Bewirtschafter 
seiner Meldepflicht nach Absatz 3 nicht nachkommt. 

(2) Das Landesumweltamt Brandenburg hat die Anzahl der zu 
tötenden Kormorane je Gewässer zu begrenzen, soweit dies er
forderlich ist, um eine nachteilige Beeinflussung des Bestandes 
des Kormorans in Brandenburg auszuschließen. 

(3) Die Bewirtschafter von Gewässern nach § 2 haben die An
zahl der erlegten Kormorane sowie der unterbundenen Brutan
siedlungen dem Landesumweltamt Brandenburg unter Angabe 
von Erlegungszeit und -ort (Jagdbezirk), bei beringten Vögeln 
auch der Ringnummer, spätestens bis zum 1. April eines jeden 
Jahres schriftlich mitzuteilen. 

§ 8 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 2. April 2002 in Kraft. 
Sie tritt mit Ablauf des 1. April 2005 außer Kraft.  

Potsdam, den 10. Mai 2002 

Die Landesregierung 
des Landes Brandenburg 

Der Ministerpräsident 

Manfred Stolpe 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

Wolfgang Birthler 
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Verordnung zur Übertragung der Befugnis § 2 
zur Einrichtung von Polizeipräsidien In-Kraft-Treten 

auf den Minister des Innern 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in 

Vom 30. Mai 2002 Kraft. 

Auf Grund des § 5 Abs. 2 Satz 1 des Landesorganisationsgeset
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. September Potsdam, den 30. Mai 2002 
1994 (GVBl. I S. 406) in Verbindung mit Artikel 96 Abs. 2 der 
Verfassung des Landes Brandenburg vom 20. August 1992 
(GVBl. I S. 298) verordnet die Landesregierung: Die Landesregierung 

des Landes Brandenburg 

§ 1 Der Ministerpräsident 
Übertragung 

Manfred Stolpe 
Die Befugnis zur Einrichtung von Polizeipräsidien wird auf 
den Minister des Innern übertragen. 

Der Minister des Innern 

Jörg Schönbohm 
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